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Dipl.-Ing Michael Schlöglmann BSc
§40 Person für Eisenbahnbautechnik
Teilfachgebiet Oberbau und Fahrweg

gem. GZ. BMVIT-220.109/0004-IV/E3/2019
T: +43/732/6598-8121
M: +43/664/88321941

E: michael.schloeglmann@logserv.at

Linz, 11.06.2024
voestalpine Stahl GmbH
voestalpine Straße 3
4030 Linz

Betreff: AB – voestalpine Stahl GmbH
Errichtung L6_HO_01.15 E-WM durch die Fa. voestalpine Stahl GmbH
Gleis 11, ca. km 0,650 bis ca. km 0,750
Bauverbotsbereich gem. §42 EisbG
Gefährdungsbereich gem. §43 EisbG

§40-Erklärung

Die voestalpine Stahl GmbH plant in Linz im Bereich der bestehenden GBZ2 eine neue E-
Windmaschine. Durch das gegenständliche Projekt sollen zukünftig die bestehenden Wind-
maschinen um eine elektrische Windmaschine erweitert werden ("E-Windmaschine", "E-WM").

Die Errichtung der neuen Anlage erfolgt links der Bahn des Gleises 11 in einem Gleisachs-
abstand ≤ 12 m.

Vorschreibungen Termin
Durch den Bauwerber ist ein Nachweis vorzulegen, dass durch die Er-
richtung der Anlage keine Gefährdungen des Betriebes der Eisenbahn,
des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn oder des Ver-
kehrs auf der Eisenbahn entstehen (siehe §43 Eisenbahngesetz). Allen-
falls sind Vorkehrungen im Projekt vorzusehen, die diese Gefährdungen
ausschließen.

Vor Baubeginn

Mind. 14 Tage vor Baubeginn ist mit Hrn. Richter (LogServ), Tel.
0664/8361348, bezüglich Erstellung einer VBA (Verkehrs- und Bauan-
weisung) Kontakt aufzunehmen

14 Tage vor
Baubeginn

Nach Fertigstellung ist das Bauvorhaben durch eine §40-Person abzu-
nehmen.

Fertigstellung

Gerwin.Grossinger
Schreibmaschinentext
11.6.1
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Die Eisenbahnanlagen erfüllen alle Erfordernisse des Arbeitnehmerschutzes
entsprechend der AVO-Verkehr.
Anforderungen hinsichtlich Interoperabilität liegen nicht vor, da diese An-
schlussbahn nicht Bestandteil des TEN-Netzes ist.
Es ist ein sicherer und ordnungsgemäßer Eisenbahnbetrieb und Eisenbahnver-
kehr aus der Sicht des Fachgebietes Fahrweg gewährleistet.

Der Errichtung der für das Projekt L6_HO_01.15 E-WM erforderlichen Anlage im
Bauverbots- und Gefährdungsbereich der Bahn kann meinerseits unter Einhal-
tung der Vorschreibungen zugestimmt werden. Der Feuerbereich ist nicht rele-
vant.

Beurteilte Unterlagen:
270524_2222596-601_BEP_E-Windmaschine_Lageplan.pdf Datum: 27.05.2024
270524_2222605_BEP_E-Windmaschine_Ansichten.pdf Datum: 27.05.2024


		2024-06-11T17:33:19+0200
	Signature Box
	Michael Schlöglmann
	Signature




